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1. Vorbemerkungen
Der Studiengang „Heilp�dagogik / Inclusion Studies“ hat das Ziel, seinen Absolven-
ten1 durch einen ersten akademischen berufsqualifizierenden Ausbildungsgang, be-
rufliche Feldqualifikation auf hohem fachlichen Niveau zu sichern. Dazu tr�gt in be-
sonderer Weise die permanente Verbindung von Theorie und Praxis bei. Theoreti-
sche Studieninhalte mit wissenschaftlichem Anspruch werden auf Anwendbarkeit im 
praktischen Bezug �berpr�fbar und praktisches Handeln durch fachliche Begleitung 
unterst�tzt und reflexiv gestaltet. 
Die Studierenden gehen dazu mit m�glichen Praxispartnern eine Ausbildungspart-
nerschaft ein. Partnerschaft bedeutet in diesem Sinne, eine gegenseitige Unterst�t-
zung bei der Bew�ltigung der Aufgaben des jeweiligen Partners. F�r die berufliche 
Praxis bedeutet das Eingehen einer Praxispartnerschaft dar�ber hinaus, im Bezug 
auf die Qualifizierung des k�nftigen Fachpersonals, Lernfelder f�r die Studierenden 
zu er�ffnen und Lernprozesse zu begleiten. 
Aus methodischer Sicht sind die Praxiskontakte m�glichst kontinuierlich, �ber mehre-
re Semester hinweg zu gestalten. Wechsel der Ausbildungspartner sind deshalb 
nicht vorgesehen, jedoch dann m�glich, wenn die Bedingungen f�r eine erfolgreiche 
Ausbildungspartnerschaft nicht mehr gegeben sein sollten.
Die Partner aus der Praxis geben den Studierenden die M�glichkeit, in ihren Einrich-
tungen praktisch t�tig zu werden und stellen den Studierenden eine qualifizierte 
Fachberatung als Ansprechperson zur Verf�gung.
Die Studierenden sollen sich mit ihrer ganzen Person in die Arbeit der Einrichtung 
einbringen. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit soll sich die T�tigkeit der Studieren-
den immer auch auf eine konkrete Person richten, eine Personen, die als Nutzer von 
Angeboten der Einrichtungen einen Teil der Klientel darstellt. 
Vereinbarungen �ber die Zusammenarbeit sind demnach sowohl mit der Einrichtung 
als auch mit je einzelnen Personen zu treffen und schriftlich zu fixieren.

Im weiteren Verlauf des Studiums ist das Eingehen von Ausbildungspartnerschaften 
auch zwischen Studierenden und „nat�rlichen Personen“ im Sinne von Assistenzver-
einbarungen m�glich, in dieser Situation wird die Fachberatung durch Lehrende der 
Hochschule sicher gestellt.

Die vorliegende Handreichung stellt eine Zusammenfassung der Studienanteile dar, 
die einen direkten Bezug zur beruflichen Praxis haben. Es werden

 die Ziele,
 der zeitliche Umfang,
 die Begleitung durch die Hochschule
 die Pr�fungselemente und
 die vertragliche Rahmengestaltung 

beschrieben. 

1 In dieser Informationsschrift wird zur Vereinfachung der Schreibweise i.d.R. die m�nnliche Form ge-
w�hlt. Diese schlie�t in jedem Fall auch die weibliche Form ein.



4

1.1 Die Rolle des Praxisreferates
Das Praxisreferat versteht sich als Schaltstelle zwischen den Bed�rfnissen der Stu-
dierenden, der Lehrenden und der Praxis.
Das Praxisreferat ist Dienstleister f�r die Studierenden, indem es Materialien f�r die 
Abwicklung der praktischen Studienanteile vorh�lt, und ist Beratungsstelle f�r alle 
Fragen und Probleme, die an der Schnittstelle zwischen Hochschule und Praxis ent-
stehen k�nnen. 
Das Praxisreferat ist Kontrollorgan bei der Umsetzung der organisatorischen Rah-
menbedingungen und der Einhaltung von Regularien und Fristen. Es f�hrt eine Do-
kumentation, in der die Umsetzung der praxisbezogenen Studienanteile erfasst und 
�berpr�fbar gemacht werden.
Das Praxisreferat muss die Voraussetzungen schaffen, damit sich die Studierenden 
des Studienganges nach Erbringung aller Studienleistungen erfolgreich zur Teilnah-
me am Verfahren zur Staatliche Anerkennung bewerben k�nnen.
Das Praxisreferat besteht aus der Leitung, der jeweiligen Fachberatung und dem je-
weiligen Praxisbeirat.
Pr�fungsrelevante Fragen werden von der Leitung des Praxisreferates bearbeitet. 
F�r die Bearbeitung von Widerspr�chen gegen Entscheidungen des Praxisreferates, 
denen die Leitung des Praxisreferates nicht entsprechen kann, ist der Pr�fungsaus-
schuss des Fachbereiches zust�ndig. 

1.2 Fristen
Alle Pr�fungsleistungen sind jeweils an eine Frist gebunden. Abgabetermine von Be-
legarbeiten, Akademischem Journal, Fallstudien und Reflexionsbericht sind Aus-
schlussfristen, deren Vers�umnis vom Grundsatz her dazu f�hren, dass die Pr�fun-
gen als „nicht bestanden“ bewertet werden (siehe �6 PO). R�cktritte von Pr�fungs-
leistungen sind unter Beachtung der hierf�r gesetzten Fristen teilweise m�glich2.  Die 
Abmeldung muss beim Zentralen Pr�fungsamt der Hochschule erfolgen. Ausf�hrliche 
Informationen zum Thema Pr�fungen befinden sich in der Pr�fungsordnung f�r den 
Studiengang. 

1.3 Umgang mit Formularen
Zur formalen Absicherung der T�tigkeit Studierender in Einrichtungen und bei Perso-
nen stellt das Praxisreferat Vordrucke und Formulare zur Verf�gung. Dar�ber hinaus 
ist es f�r einige Praxispartner �blich, eigene Formulare zu verwenden. Wenn diese 
als Erg�nzung zu den Hochschulformularen dienen bzw. keine widerspr�chlichen 
Aussagen treffen, ist aus Sicht der Hochschule dagegen nichts einzuwenden.

1.3.1 Vereinbarung �ber eine Ausbildungspartnerschaft
Dieses Formular stellt die eigentliche vertragliche Grundlage der T�tigkeit Studieren-
der in Praxisstellen dar. Die Vereinbarung wird von einem bestimmten Zeitpunkt an 
wirksam und wird f�r jeweils ein Semester durch Unterschrift des Praxispartners, 
des/der Studenten/in und des Praxisreferates abgeschlossen. Die Verl�ngerung �ber 
mehrere Semester hinweg, wird durch Unterschrift der Beteiligten best�tigt. Das Pra-
xisreferat erstellt sich jeweils eine Kopie pro Semester.  Die Vereinbarung ist vor Be-
ginn des Praxiseinsatzes abzuschlie�en und im Praxisreferat einzureichen.

2 Ausnahme: Modul SHb12 
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1.3.2 Ausbildungsschwerpunkte
Mit diesem Vordruck stellen die Studierenden dar, welche Ziele und Inhalte in wel-
cher zeitlichen Reihenfolge w�hrend der praktischen Studienanteile realisiert werden 
sollen. Hier werden ebenso die Einsatzzeiten und der geplante Gesamtumfang der 
praktischen Studienanteile fixiert. 
Die Ziele und Inhalte ergeben sich schwerpunktm��ig aus den jeweils zugrunde lie-
genden Modulen, als Anhaltspunkt kann die Studienordnung dienen, die f�r die je-
weiligen Module Kompetenzen benennt, die hier besonders gef�rdert werden sollen. 
Daneben spielen aber auch individuelle Ziele eine Rolle, die sich aus der Situation 
der Studierenden und den besonderen Gegebenheiten des Ausbildungspartners er-
geben.
Die Ausbildungsschwerpunkte werden durch die Studierenden zu Beginn eines je-
weiligen Semesters benannt und nach Best�tigung durch den Ausbildungspartner 
dem Praxisreferat zur Unterschrift vorgelegt. 

1.3.3 Individuelle Vereinbarung
Wenn, wie vorgesehen, die Studierenden zur Bearbeitung einiger Modulanteile mit 
jeweils einer Person in einen direkten Arbeitszusammenhang eintreten, m�ssen sie  
dazu eine individuelle Vereinbarung treffen. Das setzt voraus, dass die Studierenden 
mit ihren jeweiligen Klient/innen das Vorhaben abstimmen und eine grunds�tzliche 
Zustimmung erhalten haben. Diese Vereinbarung kann sich jeweils immer nur auf ein
Semester beziehen, da sich die Aufgaben der Studierenden modulabh�ngig ver�n-
dern. Ist ein/e Klient/in nicht in der Lage die individuelle Vereinbarung zu unterzeich-
nen, so ist dessen/deren gesetzlicher Vertreter in die Vereinbarung ein zu beziehen. 
Wird der/die Klient/in in einer Einrichtung betreut und erfolgt die Zusammenarbeit 
zwischen Student/in und Klient/in in dieser Einrichtung, muss die Einrichtung der in-
dividuellen Vereinbarung zustimmen. Das Praxisreferat nimmt diese Vereinbarung 
zur Kenntnis (Unterschrift) und legt eine Kopie in der Akte des/der Studierenden ab. 
Die Vereinbarung soll vor Beginn der Zusammenarbeit abgeschlossen werden, das 
bedeutet in der Regel im Verlaufe des 2. Semesters bzw. zu Beginn der folgenden 
Semester.

1.3.4 Assistenzvereinbarung
Eine Assistenzvereinbarung wird zwischen Student/in und einer nat�rlichen Person 
getroffen. Sie wird in der Regel dann abgeschlossen, wenn eine Person mit Behinde-
rung entweder keine institutionelle Hilfe in Anspruch nimmt oder die Zusammenarbeit 
mit dem/der Student/in au�erhalb des Einflussbereiches einer Institution erfolgt. 

1.4 Beurteilung
Das Gesetz  �ber die Staatliche Anerkennung fordert als eine der Voraussetzungen 
zur Beantragung die Vorlage der Beurteilung(en) der Einrichtungen in denen ein/e 
Student/in praktisch t�tig war. F�r die Studierenden bedeutet diese Regelung, dass 
sie sich von dem Ausbildungspartner eine Beurteilung erstellen lassen m�ssen, wenn 
entweder ein Wechsel der Einrichtung erfolgt oder die Vereinbarung ausl�uft. Insge-
samt m�ssen die Beurteilungen ein Eindruck vermitteln, wie die Studierenden in der 
beruflichen Praxis aktiv geworden sind. Hinweise zur Erstellung von Beurteilungen 
finden Fachberater/innen in den „Leitf�den und Arbeitshilfen“ f�r Anleiter/innen, die 
das Praxisreferat als Brosch�re und auf der Homepage zum Download zur Verf�-
gung stellt.
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2. Darstellung der semester- und modulbezogenen prak-
tischen Studienanteile
Da das Studium modularisiert ist, werden einzelne Studienanteile immer auch mo-
dulbezogen definiert und geprüft. Die Besonderheit des BA Heilpädagogik / Inclusion 
Studies besteht u.a. darin, dass jeweils pro Semester 2 Module studiert werden. Für 
die Organisation des Studienverlaufes ist somit die gemeinsame semesterbezogene 
Betrachtung der jeweils 2 parallel zu absolvierenden Module sinnvoll. So finden sich 
in der nachfolgenden Darstellung sowohl modul- als auch semesterbezogene Aus-
sagen.

1. Semester

Zur Vorbereitung der praktischen Studienanteile, die ab dem 2. Semester Bestandteil 
des Studiums sind, wird durch den Fachberater im Praxisreferat eine Informations-
veranstaltung angeboten. Bitte die Aushänge beachten bzw. Emails abrufen! 

Termin: November

Ziele:  
 Die Studierenden kennen Umfang, Ziele und Organisation der praktischen 

Studienanteile. 
 Sie sind in der Lage, eigenständig Kontakte zu möglichen Praxispartnern zu 

knüpfen. 
 Sie können das Anliegen der praktischen Studienanteile vermitteln.

Inhalte: 
 Information über die praktischen Studienanteile, deren Ziele, zeitliche und or-

ganisatorische Umsetzung.
 Information über die Einbindung der praktischen Studienanteile in die Prü-

fungssystematik.



7

2. Semester

Im �bergang vom 1. zum 2. Semester suchen sich die Studierenden eine Einrich-
tung / eine Institution (in der Region), in der sie exemplarisch die in Vorlesungen, Se-
minaren und �bungen kennen gelernte sozialen, rechtlich-institutionellen und poli-
tisch begr�ndeten Modelle betrachten und untersuchen k�nnen. 
Mit dieser Einrichtung / Institution schlie�en die Studierenden eine Vereinbarung 
über Ausbildungspartnerschaft3 ab, in der u.a. die Rechte und Pflichten der Aus-
bildungspartner fixiert werden. Diese Vereinbarung begr�ndet kein Arbeitsverhält-
nis! Die Studierenden sind w�hrend ihrer Anwesenheit in der Praxisstelle durch die 
Hochschule gegen Unfall versichert. Die Vereinbarung ist durch die Hochschule zu 
genehmigen. Die Praxiseinrichtung benennt einen fachlich qualifizierten Mitarbeiter4

der als Fachberater den Studierenden zur Verf�gung steht.

In einer Anlage zur Vereinbarung über Ausbildungspartnerschaft wird eine Ver-
einbarung mit einer Person schriftlich fixiert, die die Unterst�tzung der Einrichtung in 
Anspruch nimmt und die bereit ist, mit den Studierenden im Sinne konkret benannter 
Fragen zusammen zu arbeiten. Das Abschlie�en dieser Vereinbarung setzt eine 
Phase des Bekanntmachens voraus und wird erst im Verlaufe des 2. Semesters rea-
lisierbar sein. 

Ziele aus Modul SHb3
Die Studierenden haben ein �berblick �ber das sozialpolitische System der Bundes-
republik erworben. Sie kennen die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen 
der Praxisstelle und sind in der Lage, diese in Bezug zu setzen. Sie haben sich einen 
vertieften Einblick in die Bedingungen, unter denen Inklusion in der Praxisstelle er-
m�glicht wird, verschafft und sind in der Lage, eine pers�nliche Bewertung zu treffen.

Ziele aus Modul SHb4
Die Studierenden haben eine tragf�hige Beziehung zu je einem Vertreter der Ziel-
gruppe heilp�dagogischen Handelns hergestellt. Sie kennen dessen Bed�rfnisse und  
Lebensziele und kennen seine Ressourcen zur Gestaltung seines Lebens (weiteres 
siehe Modulbeschreibung!).

Beschreibung der Inhalte
Die Studierenden sollen im Rahmen teilnehmender Beobachtung die Einrichtung mit 
ihrer Einbindung in das System der Hilfen f�r Menschen mit Behinderungen sowie 
rechtliche und finanzielle Grundlagen der Arbeit kennen lernen. Weiterhin geht es um 
die Ankn�pfung von Beziehungen zu Personen, die als sp�tere Partner an einer Ko-
operation interessiert sind. Diese Personen sollten in einer formalen Beziehung zu 
der Praxiseinrichtung stehen und deren Unterst�tzung (mobil, teil- oder vollstation�r) 
in Anspruch nehmen. Die Aufgaben f�r die Studierenden bestehen darin, einen Ein-
blick in die Lebenswelt eines Menschen mit Behinderung zu erhalten, dessen Unter-
st�tzungsbedarf kennen zu lernen und dessen Strategien zur Bew�ltigung der Fol-
gen von individuellen Lebenserschwernissen zu erfahren.

3 Formulare stellt das Praxisreferat zur Verf�gung
4 Die Qualifikation der Anleitung richtet sich nach den geltenden rechtlichen Bestimmungen – siehe 
auch Gliederungspunkt 3 Begriffserklärungen
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Ebenso ist der Frage nach zu gehen, inwieweit die Arbeit der Einrichtung / der Institu-
tion dem Ziel der Inklusion von Menschen mit individuellen Lebenserschwernissen 
verbunden ist, bzw. welche Faktoren als Hemmnisse angesehen werden können. 

Organisatorische Hinweise
Nachdem die Vereinbarung über Ausbildungspartnerschaft abgeschlossen wurde, 
beginnt das 2. Semester mit einer individuell geplanten Praxiswoche. Als Regel gilt 
es, 40 Stunden Arbeitszeit zu leisten, die entweder als Blockwoche oder verteilt auf 2 
Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit des Sommersemesters absolviert werden. 
Mit Beginn der Vorlesungszeit verändert sich der praktische Einsatz. In Absprache 
mit der konkret benannten Person (Klient) werden gegenseitige Erwartungen fixiert 
und Termine gefunden. Es sind weitere tageweise Praxiskontakte der Studierenden 
im Umfang von insgesamt 120 Stunden im 2. Semester vorgesehen.

Begleitveranstaltungen
Die Studierenden werden in dieser Phase des Studiums in Lerngruppen durch Pra-
xisberatung / Supervision unterstützt, die während des 2. Semesters (6 x 4 Stun-
den + 6 Stunden Auswertung, jeweils á 45 min Lehrkapazität) an der Hochschule an-
geboten wird. 

Prüfungsleistungen
1. Fallstudie (Prüfungsleistung aus Modul SHb 4)
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Kontakten mit dem Praxispartner (institutio-
nell und individuell), erstellen die Studierenden ein Fallstudie, die zum Ende des 2. 
Semesters (31.08.) im Praxisreferat des Studienganges einzureichen ist. 
Das Praxisreferat stellt Empfehlungen für die Erstellung einer Fallstudie zur Verfü-
gung.
Die Fallstudie wird vom jeweiligen Supervisor gelesen, bewertet und mit dem Einrei-
cher in einem Einzel- oder Gruppentreffen ausgewertet.  

2. Akademisches Journal (Prüfungsleistung aus Modul SHb 3)
Der Arbeitszeitaufwand, die Erfahrungen während der Praxiskontakte und die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse werden in einem Akademischen Journal dokumentiert. 
Das Akademische Journal ist zum 31.08. d.J. im Praxisreferat einzureichen und wird 
von diesem bewertet.
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3. Semester

Im 3. Semester (SHb 05 und SHb 06) finden Praxiskontakte im Umfang von insge-
samt 18 Tagen (140 Stunden) statt. Dabei sollen die im 2. Semester aufgebauten 
Beziehungen fortgef�hrt bzw. weiter vertieft werden. Um eine auch rechtlich tragf�hi-
ge Arbeitsbasis zu haben, muss die Vereinbarung �ber Ausbildungspartnerschaft 
verl�ngert werden. Der Kontakt der Studierenden wird sich im 3. Semester schwer-
punktm��ig weiterhin auf eine Person (m�glichst in Fortf�hrung der Kooperation aus 
dem 2. Semester) beziehen. Das Einverst�ndnis f�r die (weitere) Zusammenarbeit 
muss durch diese Person erteilt werde, nachdem ihr die Arbeitsschwerpunkte des 3. 
Semesters deutlich gemacht wurden.
Das 3. Semester hat zwei praxisrelevante Schwerpunkte, die sich aus den beiden 
Modulen ableiten.

1. Diagnostik und Planung (Modul SHb 05), 
2. Verhalten und Handeln  (Modul SHb 06)

Ziele aus Modul SHb 05
Im Rahmen der Praxiskontakte lernen die Studierenden diagnostische Verfahren 
kennen, die in der Praxisstelle Anwendung finden. Dar�ber hinaus gehende Diagnos-
tikverfahren und Planungsinstrumente, die in den Vorlesungen und Seminare kennen 
gelernt wurden, sind auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis hin gepr�ft worden. 

Ziele aus Modul SHb 06
In Verkn�pfung der Aufgabenstellungen aus den Modulen SHb 05 und 06 besteht die 
Aufgabe der Studierenden in der Praxis darin, pers�nliche Umgangsformen und 
Handlungsweisen zu entwickeln und zu reflektieren, die angemessen und empa-
thisch gepr�gt, einem Klienten erm�glichen, die eigene Lebenssituation zu erkennen 
und seine Verhaltensweisen in einem Bezugsrahmen gespiegelt zu bekommen. 
Weiterhin geht es auch darum, sich der jeweiligen eigenen Lebensmuster, Normen, 
Werte, und Lebensperspektiven bewusst zu werden. 

Beschreibung der Inhalte
Nachdem die Studierenden ermittelt haben ob und wenn ja, welche Diagnoseverfah-
ren in der Einrichtung zur Anwendung kommen, geht es darum, eigene Erfahrungen 
mit Diagnosem�glichkeiten zu sammeln. Die R�ckmeldung der Klienten auf einen 
Diagnostikansatz ist zu erfassen und in eine Einsch�tzung der Eignung des Verfah-
rens f�r die einzelne Person zu integrieren.
Weiterhin soll Verhalten als Ausdruck Menschlichen Seins beobachtet und analysiert 
werden. Dieser Prozess erfolgen dialogisch-kooperativ, erfordern also sowohl von 
den Studierenden als auch von den Klienten die Entwicklung einer (selbst-)kritischen 
Sichtweise. 
„Verhalten“ als erlernte Art des sich in Beziehung setzen zu seiner Umwelt kann als 
Bew�ltigungsstrategie, als hilfreiches Instrument aber auch als einschr�nkend erlebt
und registriert gemacht werden.
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Organisatorische Hinweise
Zur Umsetzung dieser Aufgabenstellungen bilden die Studierenden zu Beginn des 3. 
Semesters Projektgruppen. Diese Projektgruppen dienen dem fachlich-reflexiv be-
gleiteten Austausch der Projektgruppenmitglieder untereinander unter Anleitung und 
Moderation durch einen Lehrenden des Fachbereiches bzw. eines Lehrbeauftragten. 

Begleitveranstaltungen
1. Prozess begleitend und unterst�tzend wird im 3. Semester den jeweiligen Projekt-
gruppen Praxisberatung / Supervision angeboten (6 x 4 Stunden + 6 Stunden Aus-
wertung, jeweils � 45 min Lehrkapazit�t). 
2. Zur Erarbeitung der Fallstudie erhalten die Studierenden durch ihren Projektgrup-
penleiter  fachliche Unterst�tzung. Der Umfang der Projektgruppenbetreuung be-
tr�gt 45 Stunden � 45 min. 
3. Ein Workshop zum Thema „Gef�hle ernst nehmen – Selbsterfahrung im Umgang 
mit Aggressivit�t und Gewalt“ (30 Stunden � 45 min)

Pr�fungsaufw�nde
W�hrend des 3. Semesters erstellen die Studierenden eine Fallstudie, die sich auf 
die Erfahrungen im Umgang mit Diagnostikverfahren  und Planungselementen be-
zieht. Abgabetermin ist der 28.02. d.J., die Fallstudie wird durch den Projektgruppen-
leiter  bewertet.
Das Akademische Journal wird auch im 3. Semester, bezogen auf beide Module, 
weiter gef�hrt und ebenfalls zum 28.02. d.J. (im Praxisreferat) eingereicht und mit 
dem jeweiligen Praxisberater / Supervisor in einem auswertenden Gespr�ch zu ei-
nem vorl�ufigen Abschluss gebracht. 
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4. Semester

Das 4. Semester beinhaltet ein 8-w�chiges Blockpraktikum. Die Lehrveranstaltungen 
aus den Modulen SHb 07 und SHb 08 finden schwerpunktm��ig am Anfang des 
Sommersemesters statt. Nach Beendigung der theoriebestimmten Studienanteile 
absolvieren die Studierenden ein Blockpraktikum im Umfang von insgesamt 320 
Stunden (160 Stunden aus SHb 07 und 160 Stunden aus SHb 08).
Es ist sinnvoll, das Blockpraktikum in der Einrichtung zu absolvieren, in deren Zu-
sammenarbeit die voran gegangenen Module praktisch begr�ndet waren. Sollte sich 
die Weiterarbeit dort als nicht sinnvoll erweisen, ist hier ein Wechsel m�glich. 
Als Zeitraum f�r das Blockpraktikum sind der Juni und Juli eines Jahres vorgesehen.
Mit der Einrichtung ist eine Vereinbarung �ber eine Ausbildungspartnerschaft zu 
schlie�en bzw. die Vereinbarung aus den voran gegangenen Semestern zu verl�n-
gern. F�r die Arbeit mit einem Klienten ist wiederum dessen schriftliche Einwilligung 
Voraussetzung.

Ziele aus SHb 07
Den Studierenden sind Handlungs- und Arbeitsformen bekannt, die mit dem Signet 
„Intervention“ verbunden sind. Den Studierenden gelingt es, dialogisch begleitet und 
personenzentriert, geeignete Interventionsans�tze zu finden und einem Klienten 
w�hrend einiger Entwicklungsschritte Unterst�tzung zu bieten. 

Ziele aus SHb 08
Die Studierenden haben erste Grundfertigkeiten in der Anwendung qualitativer und 
quantitativer Forschungsans�tze erworben (weiteres siehe Modulbeschreibung!).

Beschreibung der Inhalte 
Inhaltlich umfasst das Blockpraktikum ebenfalls zwei Themenschwerpunkte.
Aufgaben, die sich aus dem ersten Schwerpunkt ergeben, sind das Initiieren, Ge-
stalten und Absichern von Entwicklungs- und Bildungsprozessen, die inklusiv ange-
legt sein sollen. Den Studierenden sollen daran arbeiten, dialogisch begleitet und 
personenzentriert, geeignete Interventionsans�tze zu finden, und  einem Klienten 
�ber einige Entwicklungsschritte hinweg Unterst�tzung zu bieten.  
Im zweiten Schwerpunkt geht es um die Anwendung quantitativer und / oder quali-
tativer Forschungsmethoden in Verbindung mit berufspraktischem Handeln.
Menschliches Handeln, soziale Ph�nomene und gesellschaftliche Entwicklungen und 
deren Auswirkung auf Inklusion versus Exklusion sollen untersucht und reflektiert 
werden. 
Der praktische Bezug findet sich in der Anwendung qualitativer Forschungsmetho-
den, der Datenerhebung,  -interpretation und -analyse.  

Organisatorische Hinweise
Die Studierenden finden sich zu Beginn des 4. Semesters zu Projektgruppen zu-
sammen (evtl. Weiterf�hrung aus dem 3. Semester). 
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Begleitveranstaltungen
1. Projektgruppentreffen: Die Projektgruppen werden zur Vorbereitung und Durch-
f�hrung des Forschungsauftrages von einem Dozenten des Fachbereiches begleitet.  
Sie treffen sich im Umfang von insgesamt 45 Stunden (� 45 min).
2. F�r die Phase des Blockpraktikums werden unabh�ngig von den Projektgruppen 
Selbsterfahrungs- / Supervisionsgruppen zusammen gestellt. Diese treffen sich 
insgesamt 30 Stunden (� 45 min) zur Gruppenarbeit. 

Pr�fungsaufw�nde
1. In Auswertung des Blockpraktikums wird durch die Studierenden eine schriftlich 
vorbereitete Intervention simuliert und videografiert, die durch einen Dozenten 
aus der Veranstaltungsreihe „Intervention“ bewertet wird.

2. Im Praxisreferat ist bis zum 31.08. des Jahres ein Reflexionsbericht �ber die 
Praxiserfahrungen einzureichen, der durch den Dozenten der jeweiligen �bungs-
gruppe „Selbsterfahrung“ zu bewerten ist.

3. Ein Akademisches Journal ist w�hrend der gesamten Zeit des Blockpraktikums 
zu f�hren. Es hat den Charakter eines T�tigkeitsnachweises, ist aus diesem Grund 
vom Anleiter in der Praxisstelle zu unterschreiben (bezogen auf den Arbeitszeit-
nachweis) und bis zum 31.08. des Jahres im Praxisreferat einzureichen. Das Praxis-
referat bewertet das Journal.

4. Ein schriftlicher Forschungsbericht ist beim Projektgruppenkoordinator einzurei-
chen und die Ergebnisse der Projektarbeit sind in geeigneter Weise �ffentlich zu pr�-
sentieren. Die Praxisstelle ist an dieser Präsentation angemessen zu beteiligen.



13

5. Semester

Im Modul SHb 09 steht die Lebensbegleitung und Förderung von Menschen mit be-
sonderen Lebenserschwernissen im Mittelpunkt. In diesem Modul sind insgesamt 90 
Studen für die Arbeit in der Praxis vorgesehen. Die Vereinbarung über Ausbildungs-
partnerschaft ist in diesem Sinne zu verlängern. 

Ziele aus Modul SHb 09
Neben dem (theoretischen) Wissenserwerb haben die Studierenden Kompetenzen in 
der ethisch begründeten und lebenslauforientierten Begleitung von Menschen erwor-
ben (weiteres siehe Modulbeschreibung!).  

Beschreibung der Inhalte
Ausgehend von rehistorisierender und situationsentsprechenden Betrachtungen as-
sistieren die Studierenden einem Menschen aus einem heilpädagogischen Hand-
lungsfeld. Die Studierenden machen Erfahrungen mit einem Rollenverständnis, das 
durch Selbstbestimmung und Subjektorientierung gekennzeichnet ist.

Organisatorische Hinweise
Für die Umsetzung der praxisbezogenen Studienanteile ist es nötig, spätestens jetzt 
mit einem Klienten aus der Einrichtung, in der das Blockpraktikum absolviert wurde, 
eine Assistenzvereinbarung5 abzuschließen. Die Vereinbarung beinhaltet Umfang, 
Zeitraum, Rechte und Pflichten von Assistenzgeber und -nehmer und das Ziel der 
Assistenz und sie benennt einen Angestellten aus der Einrichtung als Ansprechpart-
ner für Fragen und eventuelle Probleme. Die Assistenzvereinbarung ist von der Ein-
richtung zu genehmigen. Die Assistenz umfasst einen Zeitraum von 90 Stunden.
Im Einzelfall kann die Assistenzvereinbarung auch mit einer natürlichen Person oder 
einer (Selbsthilfe-)Gruppe geschlossen werden, die nicht an eine Einrichtung gebun-
den ist. In diesem Fall ist die Vereinbarung vom Praxisreferat zu genehmigen. Das 
Praxisreferat erhält in jedem Fall eine Kopie der Vereinbarung zur Erfassung der 
Daten.
Wird die Assistenzvereinbarung mit einer natürlichen Person getroffen, ist der Dozent 
der Konsultationsgruppe Ansprechpartner für Fragen und eventuell auftretende Prob-
leme sowohl von Seiten des Klienten als auch des Studenten.

Begleitveranstaltungen
Die Studierenden werden durch Dozenten des Studienganges in Form von Konsulta-
tions- bzw. Projektgruppen begleitet. Der Umfang der Begleitveranstaltungen beträgt 
60 Stunden á 45 min.

Prüfungsaufwände
1. Zur Erfassung und Auswertung der Assistenzerfahrungen führen die Studierenden 
das Akademische Journal weiter, Es ist zum 28.02. d.J. beim Praxisreferat einzu-
reichen und wird von der Fachberatung gelesen und bewertet. 
2. Weiterhin dokumentieren die Studierenden ausgewählte Situationen aus dem 
Begleitprozess. Abgabetermin ist wiederum der 28. 02. d.J. Diese werden durch den 
Konsultations- bzw. Projektgruppenleiter gelesen und bewertet. Der Dozent benennt 
die Kriterien für die zu dokumentierenden Situationen. 

5 Vordrucke bietet das Praxisreferat an
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6. Semester

Im Modul SHb11 steht ein (europäisches) Forschungsprojekt im Mittelpunkt des Stu-
diums Dieses Forschungsprojekt soll einen praktischen Anwendungsbezug haben.
Die Studierenden wählen im Übergang vom 5. zum 6. Semester ein Forschungsthe-
ma. Ursprünge des Themas können sein:

- bisherige Praxiskontakte
- Vorschläge von Dozenten 
- Vorschläge bzw. Wünsche von einer Einrichtung / Institution 
- Vorschläge von Kommilitonen (auch anderer Hochschulen und Universitäten)

Die Studierenden werden durch Dozenten des Studienganges in Form von Konsulta-
tionsgruppen begleitet. Die Zusammenarbeit mit den Dozenten und Kommilitonen 
kann face to face erfolgen oder via Internet. 

Ziele aus dem Modul SHb 11
Die Studierenden sind in der Lage, erarbeitete Forschungsmethoden auf den Bereich 
des Projektes anzuwenden (weiteres siehe Modulbeschreibung!). 

Beschreibung der Inhalte
Die Lerninhalte ergeben sich vom Selbstverständnis der Projektidee her und aus 
dem Diskussionsprozess der jeweiligen Projektgruppe heraus.
Gegenstand der Forschungsarbeit ist der Vergleich eines Aspektes von Inklusion im 
nationalen oder internationalen Kontext.  

Organisatorische Hinweise
Die Zuordnung zu einem Forschungsprojekt und zu einer Konsultationsgruppe wird 
durch das Praxisreferat erfasst. 
Das Praxisreferat kann auch als Schaltstelle für Anfragen aus der Praxis und Studie-
renden anderer Hochschulen / Universitäten dienen.

Begleitveranstaltungen
Die Studierenden erhalten Praxisberatung / Supervision (30 Stunden á 45 min) im 
Praxiskontext.

Prüfungsaufwände
Gegen Ende des Projektzeitraumes erstellen die Studierenden eine Belegarbeit  
(Abgabetermin: 30.05. des Jahres), in der der individuelle Prozess und Ergebnisse 
der Forschungsarbeit dokumentiert werden. 
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3. Begriffserklärungen
Ausbildungspartnerschaft
Eingehen und Gestalten einer zeitlich begrenzten, vertraglich begründeten Bezie-
hung zwischen einem Praxispartner aus einem Handlungsfeld der Heilpädagogik und 
einem Studierenden. Der Praxispartner ist in  der Regel eine Einrichtung (juristische 
Person). Eine Ausbildungspartnerschaft ist jedoch auch zwischen einem Studieren-
den und einer natürlichen Person realisierbar.

Qualifizierte Fachberatung
Während der Umsetzung praxisbezogener Studienanteile benötigen die Studieren-
den eine qualifizierte Fachberatung. In der Regel soll die Fachberatung durch eine 
(konkret in Vereinbarung über eine Ausbildungspartnerschaft benannte) Person ge-
sichert werden, die über einen akademischen Abschluss verfügt, wie er von der Stu-
dierenden angestrebt wird. Denkbare Qualifikationen der Fachberatung können sein:

- BA Heilpädagogik /Inclusion Studies
- Dipl. Heilpädagogen
- Dipl. Soz.arb./Soz.päd.
- Dipl. Sonder- oder Rehapädagogen
- BA Soziale Arbeit
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Übersicht über die praktischen Studienanteile

Semester 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester
Modul Modul SHb 1 Modul SHb 3 Modul SHb 5 Modul SHb 7 Modul SHb 9 Modul SHb 11
Praxisan-
teile

40 h  Block-
praktikum

60 h Praxistag 

60 h Projekt –
Praxistag 

160 h Blockprakti-
kum I

90 h Assistenz-
dienst

225 h Forschungs-
projekt

Pr�fungs-
leistung

Akademisches 
Journal

1. Akad. Journal
2. Fallstudie

1. Simulation
2. Reflexionsbe-

richt

1. Akad. Journal
2. Beleg

Beleg

Pr�fer

keine Praxisan-
teile

Praxisreferat 1. Supervisor
2. Projektgr.ltr.

1. Dozent Interv.
2. Doz. Selbsterf.

1. Praxisreferat
2. Konsult.gr.ltr.

Projektgr.ltr.

Modul Modul SHb 2 Modul SHb 4 Modul SHb 6 Modul SHb 8 Modul SHb 10 Modul SHb 12
Praxisan-
teile

60 h Praxistag 80 h Projekt-
Praxistag

160 h Blockprakti-
kum II

Pr�fungs-
leistung

Fallstudie Akad. Journal 1. Akad. Journal
2. Forschungsbe-
richt

Pr�fer

keine Praxisan-
teile

Supervisor Supervisor 1. Praxisreferat
2. Projektgrup-

penleiter

keine Praxisan-
teile

keine Praxisan-
teile


